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§1 Der Club§1 Der Club§1 Der Club§1 Der Club    

Der Cosworth Club Deutschland wurde gegründet, um die Marke „Cosworth“ bzw. die Ford-Fahrzeuge welche unter diesem Label verkauft wurden langfristig auf öffentlichen 
Straßen präsent zu halten. 

§2 Mitgliedschaft§2 Mitgliedschaft§2 Mitgliedschaft§2 Mitgliedschaft    

(1) Mitglied im Club kann werden, der ein Fahrzeug der Marke Ford besitzt oder nachweislich besaß, in dem ein Motor der Firma „Cosworth“ eingebaut ist. Ferner kann 
auch derjenige Mitglied bleiben, der während seiner Mitgliedschaft sein Fahrzeug veräußert hat und einfach nur an den Clubaktivitäten teilnehmen möchte. 

(2) Da das Label „Cosworth“ derzeit von der Firma Ford nicht weiter geführt wird hat sich der Club auf einer Mitgliederversammlung dazu entschlossen, auch Fahrzeuge 
des Typs Focus I RS bzw. Focus II RS aufzunehmen. 

(3) Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen €40,- für Paare €50,-. Darin enthalten sind Eintrittsgelder, Portogebühren, etc. Wobei Kinder (bis 16 Jahren) 
generell von der Clubkasse übernommen werden. Der Mitgliedsbeitrag ist spätestens nach der ersten schriftlichen Einladung zum Clubtreffen zu bezahlen. Ansonsten 
erfolgt keine Einladung mehr und kommt somit einem Clubaustritt gleich. Ausnahmen sind möglich, wenn jemand seine Clubmitgliedschaft ruhen lassen will oder muss (z.B. 
durch Krankheit). In einem solchen Falle ist es jedoch erforderlich den Vorstand zu verständigen. Möchte eine Person im Laufe eines Jahres Mitglied werden, so wird der 
Clubbeitrag anteilig erhoben.  

(4) Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. 
(5) Ehrenmitglied ist der, der kein Mitglied ist, aber trotzdem ein Amt oder eine Aufgabe für den Club übernimmt. Die Ehrenmitgliedschaft ist Kostenlos bei voller 

Stimmberechtigung. 

§3 Clubtreffen§3 Clubtreffen§3 Clubtreffen§3 Clubtreffen    

Die Treffen werden hauptsächlich von den Mitgliedern organisiert. In Abstimmung mit dem Vorstand müssen die Termine und Aktivitäten rechtzeitig dem Schriftführer mitgeteilt 
werden, damit die Einladungen spätestens 6 Wochen vor jedem Treffen verschickt werden können. Bei Clubfahrten innerhalb der Kolonne ist stets mit Abblendlicht zu fahren, wobei 
Ortskundige jeweils am Anfang und am Ende der Kolonne fahren sollten. Bei Kolonnenfahrten ist auf eine angemessene Geschwindigkeit zu achten. Gäste, die erstmalig an einem Treffen 
teilnehmen, werden wie Clubmitglieder behandelt. Entscheidungen über Gebühren und Eintrittsgelder bei Aktivitäten trifft der Vorstand vor Ort. 
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§4 Clubvorstand§4 Clubvorstand§4 Clubvorstand§4 Clubvorstand    

(1) Der Clubvorstand wird alle zwei Jahre gewählt. Hierzu dient jeweils das Abschlußtreffen, welches immer am Nürburg-Ring abgehalten wird. 
(2) Der Clubvorstand besteht aus folgenden Ämtern: 

- 1. Vorsitzender 
- Schriftführer 
- Kassierer 

(3) Die Wahl wird nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit durchgeführt und ist geheim. 

Der Vorstand rekrutiert sich im Normalfall aus den Clubmitgliedern, jedoch können auch obig aufgeführte Ämter durch Nichtclubmitglieder besetzt werden, wenn sich niemand 
auf dem Club bereit erklärt, ein noch offenes Amt zu übernehmen. 

Einmal jährlich erfolgt eine Kassenprüfung, um den Kassierer freizusprechen. Die Bilanz zu den Einnahmen und Ausgaben werden den Mitgliedern anlässlich der 
Jahresendveranstalltung bekannt gegeben. 

§5 Sonstiges§5 Sonstiges§5 Sonstiges§5 Sonstiges    

Ereignisse innerhalb des Clubs – wie z.B. Hochzeiten, Geburten, Todesfälle, etc. – sollten dem Vorstand und somit den gesamten Mitgliedern mitgeteilt werden. Ansonsten hat sich 
jedes Clubmitglied so zu verhalten, dass das Ansehen des Cosworth Club Deutschland in der Öffentlichkeit keinen Schaden nimmt. Jedes Mitglied sollte darum bemüht sein, neue 
Mitglieder für den Club zu gewinnen, um den Kreis der Aktiven zu vergrößern. Zur Unterstützung dieses Vorhabens stehen den Mitgliedern Handzettel zur Verfügung, die 
Interessierten bei Bedarf ausgehändigt werden können. 

 


